
Seite 1 von 3

•

◦
◦
◦

Reisegewerbekarte verlängern lassen

Wenn Sie ein Reisegewerbe betreiben, benötigen Sie eine Reisegewerbekarte. Manche 
Karten sind befristet. Bevor Ihre befristete Karte ungültig wird, können Sie diese bei der 
zuständigen Behörde verlängern lassen.  

Basisinformationen

Wenn Sie im Reisegewerbe selbstständig tätig werden möchten, benötigen Sie 
grundsätzlich eine Reisegewerbekarte.

Sie betreiben ein Reisegewerbe, wenn Sie Ihre Dienstleistungen oder Waren ohne 
vorhergehende Bestellung außerhalb Ihrer gewerblichen Niederlassung anbieten oder 
eine unterhaltende Tätigkeit als Schaustellerin oder Schausteller beziehungsweise nach 
Schaustellerart ausüben.

Beispielsweise 

als Schaustellerin oder Schausteller,
als "fliegender Händlerin oder Händler" oder
als Inhaberin oder Inhaber eines Marktstandes.

Die Reisegewerbekarte ist in der Regel unbefristet gültig. Sie kann jedoch befristet erteilt 
werden, soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit oder der Verbraucherinnen und 
Verbraucher erforderlich ist.

Wenn Sie eine befristete Reisegewerbekarte besitzen und diese verlängern möchten, 
müssen Sie dies bei der zuständigen Behörde beantragen.

Voraussetzungen

Ihre befristete Reisegewerbekarte läuft in Kürze ab.

Ablauf

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.



Seite 2 von 3

◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦

◦
▪
▪

◦
▪

◦

▪
▪
▪

Weitere Hinweise

Rechtsbehelf: 

Widerspruch
Klage vor dem Verwaltungsgericht

Benötigte Unterlagen
Reisegewerbekarte
Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung
Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart OG)
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
Bei juristischen Personen sind Unterlagen für alle nach Gesetz, Satzung oder 
Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen einzureichen
Gegebenenfalls Auszug aus dem Handels- oder Vereinsregister:  

wenn das Unternehmen im Register eingetragen ist
bei GmbH & Co. KG entsprechender Auszug

Nur bei Tätigkeiten mit offenen Lebensmitteln oder Speisen:  
Bescheinigung des Gesundheitsamtes über die Belehrung nach dem 
Infektionsschutzgesetz oder amtliches Gesundheitszeugnis

Zuständige Stellen

5.02 Gewerbeangelegenheiten - Die Senatorin für Wirtschaft, Häfen 
und Transformation

+49 421 361-0
Katharinenklosterhof 3, 28195 Bremen
gewerbe@wht.bremen.de

Gebühren / Kosten

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Bitte wenden Sie sich an die zuständige Stelle.

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/abteilung-5-gewerbeangelegenheiten-die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation/5-02-gewerbeangelegenheiten-die-senatorin-fuer-wirtschaft-haefen-und-transformation-125290
mailto:gewerbe@wht.bremen.de
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Rechtsgrundlagen
§ 55 Gewerbeordnung (GewO)

Aktualisiert am 12.05.2026

https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/__55.html
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